
(USK) auf der anderen Seite. Wir haben 
es hier mit einem System zu tun, das es 
als komplexes Geflecht verschiedener Ak-
teure (vgl. hierzu Haan et al. 2013) bereits 
von seinen Grundstrukturen her erfor-
dert, das Handeln von staatlichen und 
nicht-staatlichen Akteuren in Einklang zu 
bringen (Hasebrink & Lampert 2008).

Hervorzuheben sind hier die Indizierun-
gen jugendgefährdender Medien durch die 
Prüfgremien der BPjM und die Vergabe von 
Altersfreigaben durch die im § 14 JuSchG 
legitimierten und mit unterschiedlichen 
Vertretern gesellschaftlicher Anspruchs-
gruppen besetzten Selbstkontrollgremien 
der freiwilligen Selbstkontrollen. Dane-
ben ist das jugendmedienschützerische 
Handeln noch geprägt von der gesell-
schaftlichen Auseinandersetzung wei-
terer Akteursgruppen (Lobbyisten und 
Verbände, besorgte Einzelpersonen und 
Medienschützer, Wissenschaftler und 
Politiker), so dass der Jugendmedien-
schutz in Deutschland auch als eine Art 
Governance-System verstanden werden 
kann, welches sich durch die direkte (und 
indirekte) Einbindung verschiedener zi-
vilgesellschaftlicher Akteure auszeichnet 
(Jöckel & Dürrenberg 2009).

Eine besondere Rolle in diesem Geflecht 
kommt der BPjM als hoheitlichem Akteur 
(unterstellt dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
zu. Gegründet 1954 als Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Schriften, um den 
kurz zuvor im GjS verankerten Jugendme-
dienschutz zu gewährleisten, nimmt die 
Bundesprüfstelle (aktuell kodifiziert in 
den §§ 17-25 JuSchG) im Rahmen west-
licher Demokratie (mit Ausnahme Aus-
traliens) eine Sonderrolle ein, da sie als 
Bundesoberbehörde hoheitliche Maßnah-
men einleiten kann, mit denen die Ver-
breitung von Medien eingeschränkt wird 
(Dreyer 2013). Denn mit der Indizierung 
eines Mediums ist dieses nur noch einge-
schränkt verfügbar, es darf nicht öffent-
lich beworben und Minderjährigen nicht 
zugänglich gemacht werden.

Die seit 1954 vorgenommenen Indizie-
rungen jugendgefährdender Medien gel-
ten hierzulande als das ›härteste‹ Instru-
ment des Jugendmedienschutzes (Hajok & 
Hildebrandt 2016), da sie deutlich stärker 
reglementierende Auswirkungen auf die 
Verbreitung von Medieninhalten haben 
als die Entscheidungen der Freiwilligen 

jeden auf freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) ist es in Ver-
bindung mit dem verfassungsrechtlichen 
Schutzauftrag (Art. 1 Abs. 1 GG) Ziel und 
Auftrag des Staates, Kinder und Jugendli-
che vor Medien wirksam zu schützen, die 
sie in ihrer Entwicklung oder Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit beeinträch-
tigen oder (schwer) gefährden können. 
Kurz: Es geht um die »effektive Reduzie-
rung medieninduzierter Entwicklungsrisi-
ken« (Dreyer 2013, S. 67).

Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Jugendmedienschutz reichen zurück bis 
in die 1950er-Jahre, zu dieser Zeit festge-
schrieben in dem »Gesetz zum Schutze  
der Jugend in der Öffentlichkeit« (JÖSchG) 
und dem »Gesetz über die Verbreitung ju-
gendgefährdender Schriften« (GjS). Sie 

bilden auch die Grundlage für das heuti-
ge Jugendschutzgesetz (JuSchG), das für 
den Bereich der Trägermedien das zentrale  
Regelungswerk ist.2 Zusammen mit den 
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages (JMStV), der den Jugend- 
schutz im Bereich Rundfunk und Tele- 
medien (hierzu zählen auch Internetan-
gebote) regelt, sowie den medieninhalts- 
bezogenen Verboten des Strafgesetzbuches 
(StGB) verdichten sich die diversen (spe-
zial-)gesetzlichen Bestimmungen letztlich 
zu einem Ordnungsrahmen, der in der 
westlichen Welt als einer der restriktivsten 
gilt (Naumann 2009).

Sichergestellt und ausgestaltet wird der 
Jugendmedienschutz in Deutschland im  
System der regulierten Selbstregulierung  
mit staatlicher Aufsicht durch die Kommis- 
sion für Jugendmedienschutz (KJM) auf 
der einen und den Freiwilligen Selbstkon-
trollen des Fernsehens (FSF), der Filmwirt-
schaft (FSK), der Multimedia-Dienstean-
bieter (FSM) und Unterhaltungssoftware  

Immer wenn sich ein neues Medium in 
unserer Gesellschaft etabliert, sind schnell  
auch kontroverse öffentliche Diskussio-
nen zu vernehmen, bei denen besorgte Er-
wachsene Gefahren für junge Menschen  
thematisieren. Das sich daran anschlie-
ßende jugendmedienschützerische Han-
deln richtet den Blick dann auf die Frage, 
wie Kinder und Jugendliche vor potenzi-
ell entwicklungsbeeinträchtigenden oder 
-gefährdenden Medieninhalten geschützt 
werden können. Im Bereich der jugendge-
fährdenden Medien, denen ein besonderes 
Gefährdungspotenzial attestiert wird, lag  
der Fokus zunächst auf den drastischen 
Darstellungen von Gewalt und Sexualität 
in Druckschriften, mit dem Videoboom 
der 1980er-Jahre auf der bildlich immer re-
alistischer ausgemalten Gewalt der Horror-,  
Zombie-, Kannibalen- und Actionfilme.

Noch in den 1980er-Jahren gerieten 
dann (rechts-)extremistische Darstellun-
gen im Bereich der Musik sowie die in 
interaktive Settings überführten Kriegs- 
und Gewaltdarstellungen von Video- bzw. 
Computerspielen in den Fokus – auch 
weil ihnen eine besondere Nähe zur Ju-
gendkultur attestiert wurde. Ab Ende der 
1990er-Jahre standen dann die im Inter-
net frei zugänglichen pornografischen 
Darstellungen im Mittelpunkt, die quan-
titativ bis heute die Indizierungspraxis der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien (BPjM) prägen (Hajok 2015).

Im Fokus des nachfolgenden Beitrags ste- 
hen die Computerspiele.1 Damit rückt eines  
der (Jugend-)Medien in den Mittelpunkt, 
das in der Vergangenheit für besonders 
kontroverse Diskussionen geführt hat. 
Diese werden nach einigen Anmerkungen 
zur Sonderrolle der BPjM im Jugendme-
dienschutzsystem kurz skizziert und vor 
dem Hintergrund des Moral Panic Kon-
zeptes etwas näher betrachtet. Mit den Er-
gebnissen einer Analyse von Indizierungs-
entscheidungen wird dann das restriktive 
Handeln des Jugendmedienschutzes im 
Kontext der gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen betrachtet.

Die Sonderrolle der BPjM im System 
der regulierten Selbstregulierung

Der Jugendmedienschutz ist in der Bun-
desrepublik Deutschland bekanntlich ein 
hohes Gut. Abgeleitet aus dem im Grund-
gesetz (GG) festgeschriebenen Recht eines 
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Mit der Forderung nach dem Verbot 
von – vermeintlichen und nie klar defi-
nierten – Killerspielen ging auch die For-
derung nach einer Ausweitung der Ent-
scheidungsbefugnis der Bundesprüfstelle 
zulasten der Kontrollgremien der zustän-
digen Selbstkontrolleintrichtung einher. 
So versuchten Forscher des kriminologi-
schen Forschungsinstituts Niedersachsen 
in einer eigenen Analyse von ausgewähl-
ten Computerspielen nachzuweisen, dass 
die Regelungen der USK als »zu mild« an-
zusehen und somit reformbedürftig sind 
(Höynck et al. 2007, Höynck 2008). Dem-
gegenüber standen jedoch auch Analysen, 
die den deutschen Jugendmedienschutz 
im Zusammenspiel von Selbstkontrolle 
und BPjM als funktional ansahen (Schulz 
& Dreyer 2008). 

Gerade die heute zunehmend kri-
tisch gesehenen Prüfentscheidungen der 
1980er-Jahre stehen dafür, dass Jugendme-
dienschutz bei Computerspielen immer 
auch geprägt ist von den jeweils aktuellen 
gesellschaftlichen Debatten und Vorstel-
lungen. Der US-Forscher Dmitri Williams 
zeigte bereits Anfang der 2000er-Jahre 
auf, dass Computerspiele dabei oft als 
Blitzableiter für gesellschaftliche Diskurse 
fungieren, die über das Medium an sich 
hinausgehen (Williams 2003). Vielmehr 
sind insbesondere die Verbots- und Re-
gulierungsdebatten davon geprägt, wel-
ches Weltbild je nach gesellschaftlicher 
Prägung gerade präferiert wird. Dahinter 
steht auch eine grundsätzliche Debatte zu 
der Frage, was als Gefahr für Kinder und 
Jugendliche gesehen wird und auf wel-
che Art und Weise ein Staat auf diese ver-
meintliche Gefahr zu reagieren hat.7

Moral Panics – und die Forderung 
nach schärferen Gesetzen

Die gesellschaftliche Besorgnis zu den 
Gefahren richtet sich im Zeitverlauf zwar 
auf unterschiedliche Medien, bleibt in ih-
rem grundsätzlichen Muster aber weitest-
gehend gleich: Ein neu aufkommendes 
Medium wird als ursächlich für die Verro-
hung oder Verwahrlosung der Jugend ge-
sehen (vgl. hierzu Buckingham & Stand-
gaard Jensen 2012). Diese Rhetorik nimmt 
dabei zunächst Züge einer Moral oder 
Media Panic an (siehe hierzu auch Jöckel 
2017). Darunter versteht man die (immer 
wieder neu aufflammende) Sorge, dass die 
Aktionen einer bestimmten Gruppe den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt nach-
haltig gefährden.8 Mit dem Aufkommen 
neuer Medien ist dieses Konzept zuneh-
mend auch auf Medien (und Medienin-
halte) übertragen worden (Drotner 1999). 
Im Anschluss an den großen Videoboom 
wurde vor allem Computerspielen eine 
solch negative Wirkung zugeschrieben 

puterspiele mit dem erneuten wirtschaft-
lichen Erfolg Anfang der 1990er-Jahre 
zunehmend in den Fokus von Forschung 
und Politik. Trotz vermeintlicher ›Gewalt‹-
Titel, war das Bild der Computerspiele in 
der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre maß-
geblich geprägt von Titeln wie PacMan, 
Space Invaders und vor allem den erfolg-
reichen und auf Kinder fokussierten Nin-
tendospielen wie Mario Bros. (und dann 
später Pokémon). Anfang der 1990er-Jahre 
änderte sich jedoch die Wahrnehmung 
von Computerspielen, da sich mit neuen 
Marktteilnehmern (Sega und später Sony) 
und neuen technischen Möglichkeiten 
(leistungsfähigere Prozessoren, 3D-Grafik, 
CD-ROM Technologie) auch die Inhalte 
wandelten: Immer explizitere Gewaltdar-
stellungen wurden möglich (siehe hierzu 
auch Jöckel 2017a).

Bei der Verbreitung der Diskurse in der 
Gesellschaft spielten die Congress Hea-
rings unter Senator Liebermann in den 
USA eine zentrale Rolle. So wurden zum 
ersten Mal Computerspiele öffentlich-
keitswirksam und kritisch von der Politik 
thematisiert und konkrete Forderungen 
an die Wissenschaft gestellt. Interessan-
terweise sind es in den USA Anfang der 
1990er-Jahre vor allem die sog. Prügel- 
oder Beat’em’up Spiele wie Mortal Kombat, 
die zu Kontroversen führen. In Deutsch-
land wiederum sind es eher militärisch 
ausgerichtete Spiele: DOOM und der – in 
technischer Hinsicht – Vorgänger Wolfen-
stein 3D, der durch seine Verbindung mit 
nationalsozialistischer Ikonographie und 
Gewalt besonders kontrovers erschien 
(siehe hierzu Joeckel 2017b).

Die in den 1990er-Jahren geführten De-
batten haben den Jugendmedienschutz 
weltweit und insbesondere in Deutsch-
land bis heute geprägt. Der Fokus liegt da-
bei auf der Wirkung der Gewalt in Com-
puterspielen und – eher eingeschränkt 
und mit deutlichem Fokus auf Länder 
angelsächsischer Tradition – auf sexuel-
len Inhalten (Dogruel & Jöckel 2013). In 
Deutschland sind es vorwiegend militä-
risch ausgerichtete, besonders gewalthal-
tige Shooter-Spiele, die zu Kontroversen 
führen, in den USA auch Spiele mit (nur 
angedeuteten) sexuellem Inhalt, etwa in 
der Grand Theft Auto Reihe. Eine beson-
dere Rolle kam in Deutschland der sog. 
Killerspieldebatte zu (siehe ausführlich 
Jöckel 2017a), die über Jahre hinweg die 
Wahrnehmung von Computerspielen ge-
prägt hat.6 Die hier kolportierte Forderung 
nach einem Verbot besonders gewalthalti-
ger Computerspiele entzündete sich meist 
an dramatischen realen Gewaltakten wie 
Amokläufen in Schulen. Trotz fehlender 
wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde 
Computerspielen hier eine Mit-, wenn 
nicht gar Hauptverantwortung unterstellt.

Selbstkontrollen (Höynck et al. 2007). An-
gesichts der beeindruckenden Zahlen von 
bislang weit über 21.000 geprüften und 
mehr als 17.000 erstindizierten Medien3 
steht außer Frage, dass die Indizierungen 
der Bundesprüfstelle nicht nur qualita-
tiv (mit der Beschränkung des Zugangs 
zu Medien), sondern auch quantitativ 
(mit den zahlenmäßig stark zugangsbe-
schränkten Medien) einen bedeutenden 
Einfluss auf den Medienumgang nicht nur 
von Kindern und Jugendlichen hat.

Bereits früh hat die Bundesprüfstelle ih-
ren gesetzlich verankerten Auftrag auch 
im Bereich der Computerspiele wahrge-
nommen. Zwar hat die hierfür zuständige 
Freiwillige Selbstkontrolle, die USK, allein 
seit ihrer Gründung 1994 über 40.000 
Verfahren durchgeführt und damit ein 
Vielfaches an Computerspielen mit den 
bekannten Altersfreigaben (ab 0, 6, 12, 16, 
18 Jahren) gekennzeichnet. Die bis Ende 
des Jahres 2016 von der Bundesprüfstelle 
ausgesprochenen Erstindizierungen von 
über 500 als jugendgefährdend eingestuf-
ten Computerspielen (Hajok 2017) ziehen 
aber noch unterhalb der Schwelle zum 
grundgesetzlich verankerten Verbot einer 
Vorzensur4 sehr viel weitreichendere Wer-
be-, Vertriebs- und Zugangsbeschränkun-
gen nach sich, die – unabhängig vom Alter 
– alle Kinder und Jugendlichen betreffen. 
Dabei sind bereits den ersten Indizierun-
gen Mitte der 1980er-Jahre kontrovers 
geführte Debatten zu den Gefahren von 
Computerspielen vorausgegangen, die mit 
nehmender Populärität der Spiele und den 
besonderen Ereignissen in unserer Gesell-
schaft dann ein neues Level erreichten.

Computerspiele und öffentliche  
Debatten zu ihren Gefahren

Schon der erste Boom der Computer-
spiele Anfang der 1980er-Jahre führte zu 
gesellschaftlichen Debatten bezüglich ih-
rer – meist negativ gesehenen – Wirkung. 
In Deutschland erlangte die Debatte das 
Momentum mit der Verbreitung des C64 
als (Spiele-)Computer. Spiele wie RiverRaid 
oder Commando, die kriegerische Thema-
tiken mit – nach heutigen Maßstäben – 
nahezu abstrakten Grafiken (und Sounds) 
darstellten, wurden indiziert. Titel wie 
Raid over Moscow verdeutlichen dabei, dass 
die Sorge des Jugendmedienschutzes in 
den 1980er-Jahren stark vom Umfeld des 
Kalten Kriegs geprägt war und hier eine be-
sondere Gefährdung der Jugend gesehen 
wurde. Die Reaktionen der Jugendmedien-
schützer auf die noch abstrakten Gewalt-
darstellungen können vor allem als eine 
Unsicherheit vor der vermuteten Wirkung 
interaktiver Medien gesehen werden.5 

Spielte die Debatte der 1980er-Jahre 
noch eine Nischenrolle, gelangten Com-

	  Aufsätze / Berichte

JMS-Report –August 4/2017 3



standen in den 1990er-Jahren mit gestie-
genem Prüfaufkommen dann klar die 
Gewalthandlungen der First- und Third- 
Person-Shooter im Fokus: Etwa zwei Drit-
tel der knapp 200 Erstindizierungen bis 
1994 wurden mit den Gewaltdarstellun-
gen begründet. In jedem dritten Fall war 
eine Kriegsverherrlichung ein Indizie-
rungsgrund. 

Bei den über 300 nach 1994 indizierten 
Titeln ging es fast ausschließlich um die 
Gewaltdarstellungen. Wie die seit April 
2003 vorgenommenen differenzierten 
Listeneinträge (Teil A und B für Trägerme-
dien, C und D für Telemedien) erkennen 
lassen, attestierten die Prüfgremien der 
BPjM jedem sechsten seitdem indizierten 
Computerspiel auch eine strafrechtliche 
Relevanz, verwirklicht vor allem durch 
gewaltverherrlichende oder menschen-
würdeverletzende Darstellungen (Hajok 
2015). Während den Gewaltdarstellun-
gen zunächst vor allem eine jugendge-
fährdende Einübung des gezielten Tötens 
(von Menschen oder menschenähnlichen 
Wesen) attestiert wurde, differenzierten 
sich die Indizierungsgründe später weiter 
aus. Regelmäßig indiziert wurden Com-
puterspiele in der Folgezeit immer dann, 
wenn sich die Gewalt als einzig mögliche 
Spielhandlung gegen Menschen richtet, 
die Gewalttaten im Einzelnen visualisiert 
werden (blutende Wunden, zerberstende 
Körper, Todesschreie) und ein (mit Punkt-
gewinn belohntes) erfolgreiches Durch-
spielen nur bei Anwendung von Gewalt 
möglich ist (ebd.). 

Mit der Fokussierung auf zunehmend 
konkrete, oft selbstzweckhafte Gewalt-
darstellungen entfernten sich die Argu-
mentationen der Prüfgremien der Bun-
desprüfstelle in den 1990er-Jahren von 
einfachen Wirkungsvermutungen (v.a. 
i.S. des Lernens am Modell) und die wis-
senschaftliche Fundierung für die Be-
gründung von Indizierungen nahm spür-
bar zu. Kontrovers geführte Diskussionen 
in der Wirkungsfrage, die berechtigte 
Grundskepsis gegenüber linearen Kausal-
zusammenhängen und differierende Stu-
dienergebnisse erforderten immer wieder 
genaueste Prüfungen des Sachverhalts. 
Die Argumentationen und Begründun-
gen in den Entscheiden zur Indizierung 
wie auch Nichtindizierung wurden um-
fangreicher und stützten sich nicht nur 
auf Forschungsergebnisse, sondern auch 
auf eigens eingeholte Gutachten (Hajok & 
Hildebrandt 2015).

Wie eine Inhaltsanalyse von Entschei-
dungen zur Indizierung und Nichtindizie-
rung von Computerspielen zeigt,11 kommt 
es in Folge des im April 2003 in Kraft getre-
tenen JuSchG zu der wohl eindrücklichs-
ten Veränderung in der Spruchpraxis: Be-
gleitet von den öffentlichen Debatten zu 

niedersächsische Kriminologe und ehe-
malige Justizminister immer wieder vehe- 
ment eine deutlich restriktivere Kontrol-
le. Insbesondere unterstellte er Compu-
terspielen in mehreren Fachaufsätzen, 
Forschungsberichten, bei Vorträgen und 
öffentlichen Auftritten eine negative Aus-
wirkung auf schulische Leistungen, Intel-
ligenzentwicklung, soziale Kompetenzen 
und die Bereitschaft zu Gewalttaten (Ditt-
mayer 2014). Selbst die für eine Moral 
Panic so kennzeichnende moralische Be-
sorgnis wurde in den Äußerungen Pfeif-
fers klar erkennbar: 

»Meines Erachtens ist eine Gesellschaft 
krank, die zulässt, dass im normalen Han-
del eine Vielzahl von Computerspielen ver- 
kauft wird, in denen die Begehung eines 
Mordes belohnt wird. (…) Ich empfinde 
solche Spiele als einen frontalen Angriff 
auf unsere humanistische, den Menschen 
achtende Kultur. Das Spiel ›Der Pate‹ und 
viele ähnlich brutale Computerspiele ne-
gieren die Würde des Menschen wie sie in 
Artikel 1 GG niedergelegt ist. Das dürfen 
wir nicht hinnehmen« (Pfeiffer 2007, S. 3).

Derartige Forderungen nach einer 
weitrechenden Ausweitung hoheitlicher 
Regulationsbefugnisse u.a. für die BPjM 
führten in der politischen Umsetzung nur 
in wenigen Fällen zu tatsächlich greifba-
ren Ergebnissen. Der wohl konkreteste 
Zusammenhang zeigte sich nach dem 
Amoklauf von Erfurt, der den Bundestag 
dazu bewegte, eine bereits angestrebte 
Novellierung des Jugendschutzes deut-
lich beschleunigt voranzutreiben. Nur 
ein Jahr nach dem Amoklauf, am 1. April  
2003, trat in der Konsequenz die Neu-
fassung des JuSchG in Kraft, die unter 
anderem die Alterskennzeichen der USK 
als gesetzlich verbindlich für den Han-
del festschrieb. Spätere Änderungen des  
JuSchG sind ebenfalls nicht unabhängig 
von den Ereignissen und Diskursen in 
der Gesellschaft zu sehen. So wurde zum 
1. Juli 2008 nach längeren Debatten die 
Kennzeichnungspflicht und auch der Um-
gang mit besonders gewalthaltigen Spie-
len verschärft.10

Wandel der Spruchpraxis bei der 
Indizierung von Computerspielen

Betrachtet man die Indizierung von 
Computerspielen im zeitlichen Verlauf, 
dann zeigen sich neben Konstanten auch 
einige markante Veränderungen. Dabei 
standen von Beginn an die Gewaltdarstel-
lungen bei keinem anderen Prüfobjekt so 
stark im Vordergrund wie bei den Com-
puterspielen. Ging es inhaltlich bei den 
ab Mitte der 1980er-Jahre indizierten Ti-
teln neben der Gewalt auch oft um die 
Verherrlichung von visuell noch recht 
kryptisch umgesetzten Kriegsereignissen, 

(Williams 2003, Buckingham & Stand-
gaard Jensen 2012) und die Notwendigkeit  
besonderer rechtlicher Restriktionen her-
vorgehoben (vgl. u.a. Höynck et al. 2007).

Betrachtet man die Killerspiel-Debatte 
in Deutschland, dann haben die Verbots-
debatten um gewalthaltige Spiele ihre mar- 
kanten Höhepunkte nach den drei größ-
ten Amokläufen im Deutschland der  
2000er-Jahre (Neuerburg 2015). Dabei 
wurde die öffentliche Diskussion in kei-
nem Fall so heftig und mit solch nach-
haltigen Konsequenzen geführt, wie im 
Falle des Amoklaufs in Erfurt im April 
2002 mit 17 Toten. Doch auch die späte-
ren Amokläufe in Emsdetten Ende 2006 
und in Winnenden 2009 führten zu einer 
ausgeprägten Diskussion, die die fünf phä-
notypischen Merkmale einer Moral Panic 
aufwiesen.9 Denn kennzeichnend für die 
mediale Begleitung der Amokläufe war 
eine
−	klare Besorgnis um die möglicherweise  

schädlichen Effekte von gewalthaltigen 
Spielen,

−	enorme Feindseligkeit gegenüber den  
Spielen und der Spielergemeinschaft,

−	hohe Einstimmigkeit in dem Verdam-
men von gewalthaltigen Spielen als ein-
deutig negativ,

−	überzogene Unverhältnismäßigkeit in der  
Art der Berichterstattung und darin ent-
haltener Darstellung der vergleichswei-
se geringen Risiken, die von derartigen 
Spielen ausgehen, sowie

−	letzten Endes eine Flüchtigkeit der drei 
Debatten, die in allen Fällen schon nach 
etwa drei Monaten wieder vollkommen 
verebbte (Dittmayer 2014).

In allen drei Fällen wurde teils polemisch 
ein Verbot von sogenannten »Killerspie-
len« gefordert, was sich etwa so las: »Ge-
meint sind gewaltverherrlichende Com-
puterspiele. Niemand, der bei Trost ist, 
kann so etwas dulden« (Graff 2010). Da-
bei wurden Einzelpersonen oder Zusam-
menschlüsse besonders aktiv und taten 
sich als »Moral Entrepeneurs« bzw. Ins-
tanzen (vermeintlicher) Moralität hervor, 
die mit erhobenem Zeigefinger eindring-
lich auf ein mögliches »Killerspielverbot« 
hinwirkten. Auf politischer Ebene machte 
sich hier vor allem Günther Beckstein be-
merkbar: »Killerspiele sollten bei der Straf-
bewährung in der Größenordnung von 
Kinderpornografie eingeordnet werden, 
damit es spürbare Strafen gibt.« (zitiert 
nach Holthausen 2006). Er forderte eine 
Strafrechtsnorm für die Entwickler und 
Vertreiber von Computerspielen, die grau-
same oder die Menschenwürde verletzen-
de Gewaltdarstellungen enthielten.

Im Grenzbereich zwischen Politik 
und Wissenschaft tauchte immer wieder 
Christian Pfeiffer auf. Als wohl promi-
nentester Videospielgegner forderte der 
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Wir können hierbei eine Art Zyklus des 
wechselseitigen Einflusses ausmachen. 
Am Startpunkt der Entwicklung steht 
dabei eine gesellschaftliche Debatte, die 
man oftmals als eine Art moralischen Ent-
rüstungsdiskurs bezeichnen kann. Dieser 
läuft zunächst im Verborgenen, im Rah-
men spezifischer Öffentlichkeiten ab, etwa 
unter Medienpädagogen oder Politkern. 
Mit den traditionellen Massenmedien wie 
Fernsehen und Zeitung erlangen solche  
Diskurse dann auch eine breitere Öffent-
lichkeit. Waren die Debatten in den 1980er- 
Jahren meist noch auf eine kleine Nischen- 
öffentlichkeit beschränkt, ändert sich dies 
spätestens mit den US Congress Hearings, 
aber insbesondere mit den als Zäsuren 
markierten Amokläufen in den USA und 
Deutschland. Der unterschwellige Com-
puterspiele- und Gewaltdiskurs wurde auf  
die öffentliche Bühne gehoben und es wur- 
den Forderungen an die Politik gestellt.

Interessant ist dabei, dass sich zwar zi-
vilgesellschaftliche Akteure meldeten, die 
eine ›neue Gefahr‹ für die Jugend identifi-
zierten. Ende der 1990er-Jahre – in einer 
Zeit einer rot-grünen Regierung – waren 
es aber vor allem konservative Politiker 
die diese Gefahr in den Killerspieldebat-
ten auf ein neues Level von Entrüstung 
und geforderten Aktionismus hoben. Teils 
führten solche gesellschaftlichen und 
nun öffentlich, massenmedial vermittelt 
ausgetragen Diskurse auch zur Reaktion in 
der Gesetzgebung. Die Novellierung des  
Jugendmedienschutzes mit dem im Ap-
ril 2003 in Kraft getretenen JuSchG, aber 
auch die Verschärfung der Kennzeich-
nungspflicht und des Umgangs mit be-
sonders gewalthaltigen Spielen durch die 
JuSchG-Änderung im Juli 2008 können 
hier als Beispiele angeführt werden.

Kann man gerade letztere Änderung 
als eine Art politische Aktionismus ohne 
vorherige wissenschaftliche Analyse der 
Wirksamkeit sehen (Joeckel et al. 2013), 
so erweisen sich die grundlegenden 
Governance-Strukturen des Jugendme-
dienschutzes aber als relativ stabil gegen-
über solchen konkreten Forderungen von 
gesellschaftlichen oder politischen Akteu-
ren: Nach eine Welle der öffentlich-wirk-
samen Empörung und konkreten Forde-
rungen nach politischer Initiative, folgen 
Änderungen meist im Detail und nicht in 
den Grundstrukturen. Auch die Prüfent-
scheidungen der Bundesprüfstelle können 
als von solchen kurzfristigen Trends be-
einflusst angesehen werden, jedoch nicht 
in einem solchen Maß, dass die Prüfpraxis 
den Empörungsdiskursen blind folgt, son-
dern dass sich Veränderungen meist im 
Umfang der Prüfpraxis und der Beurtei-
lung einzelner Titel finden, nicht jedoch 
in einer Abkehr hin zu einer neuartig aus-
gerichteten Prüfpraxis per se.

mache und somit relativierend auf das 
Spielgeschehen wirke. Weiterhin sei die 
Gewalt nicht so drastisch wie in vergleich-
baren Singleplayer-Shootern aus dieser 
Zeit dargestellt, auf eine dramatisierende 
Darstellung werde verzichtet. Die aktuelle 
Berichterstattung sei jedem Gremienmit-
glied durchaus bewusst gewesen, dennoch 
hätte man sich um eine unabhängige Ur-
teilsfindung bemüht. Da deutliche Unter-
schiede von Counter Strike zu anderen in-
dizierten Spielen gesehen wurden, wurde 
lediglich darauf verwiesen, dass das Spiel 
sicher nicht in die Hände von Kindern 
und Jugendlichen gehöre, aber es wurde 
von einer Indizierung abgesehen.

Gegen eine direkte Einflussnahme des 
Diskurses auf die Indizierungspraxis der 
Bundesprüfstelle spricht zudem, dass in 
den Medien oft aufgegriffene Überlegun-
gen zur Wirkung von Computerspielen 
(beispielsweise das gezielte Einüben des 
Tötens von Menschen) durch die BPjM 
in der Zeit der Killerspieldebatten keine 
Anwendung findet, sondern nur in den 
Jahren zuvor als Indizierungsbegründung 
ausgeführt wurde – vorwiegend zwischen 
den Jahren 1995 und 2000 und danach 
noch in einem Entscheid 2004 (zu Shells-
hock Nam 67): »Der Spieler ist während des 
gesamten Spielverlaufs gezwungen, fort-
laufend Menschen zu töten. Eine andere 
Konfliktbewältigung ist nicht vorgesehen 
und auch nicht möglich. Dabei übt der 
Spieler das Töten von Menschen spiele-
risch ein.« (E 5258 vom 04.11.2004, S. 8).

Fazit

Die Auseinandersetzung mit den ge-
sellschaftlichen Diskursen zu Computer-
spielen und den Indizierungen der Bun-
desprüfstelle kann aufzeigen, dass der 
Jugendmedienschutz in Deutschland mit 
seiner Spruchpraxis auch auf gesellschaft-
liche Diskussionen reagiert und eine sich 
ggf. daran anschließende veränderte Ge-
setzgebung schnell zur Grundlage seines 
Handelns macht. Die skizzierten, über Ge-
setzesänderungen herbeigeführten Verän- 
derungen der Spruchpraxis können als 
im Zusammenhang mit Moral Panics ste-
hend betrachtet werden, da sie quasi die 
›Konsequenz einer der Konsequenzen‹ von 
Diskursen zu Computerspielen darstellen. 
In gewisser Weise zeigt sich hier auch die 
Eigenschaft von Moral Panic-artigen Dis-
kursen, trotz ihrer Kurzfristigkeit auch 
längerfristige Folgen zu haben, insbeson-
dere wenn sie kumulativ und wiederholt 
auftreten. Deutlich wird dabei nicht zu-
letzt, dass auch nicht-hoheitliche Akteure 
Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung 
des Jugendschutzes nehmen, indem sie 
gesellschaftliche Diskurse verstärken und 
eventuell sogar instrumentalisieren. 

den Amokläufen in Erfurt, Emsdetten und 
Winnenden wird den eingereichten An-
trägen und Anregungen zur Indizierung 
von Computerspielen nach der Prüfung 
im 12er-Gremium häufiger stattgegeben, 
so dass in dieser Dekade deutlich mehr In-
dizierungen als Nicht-Indizierungen aus-
gesprochen wurden. Für die den indizier-
ten Spielen attestierte Jugendgefährdung 
lassen sich folgende Argumentationsmus-
ter als zentral herausarbeiten: 
−	zu große Detailliertheit von Gewaltdar-

stellungen,
−	Darstellung von Gewalt oder sonstigen

Spielhandlungen in einer die Menschen- 
würde verletzenden Weise,

−	(selbstzweckhafte) Gewalt als zentraler
Spielinhalt,

−	mangelnde Sanktionierung von Gewalt 
im Spiel,

−	Alternativlosigkeit von Gewalt sowie
−	mangelnde Distanzierungsmöglichkeit 

vom Spielgeschehen (Neuerburg 2015).
Die Nichtindizierung des seinerzeit sehr 
populären Computerspiels Counter Strike, 
für das nach dem Amoklauf in Erfurt 
eine Indizierung öffentlich gefordert wur-
de, nachdem kolportiert wurde, dass der 
Amokläufer dieses Spiel gerne gespielt hat-
te (erst später stellte sich heraus, dass er 
andere Spiele bevorzugte), zeigt allerdings, 
dass die Jugendschützer sich solchen For-
derungen nicht vorschnell ›unterwerfen‹, 
sich gleichwohl aber mit den gesellschaft-
lichen Debatten auseinandersetzen. Im 
Fall von Counter Strike wurden nicht nur 
erstmalig zwei Computerspieler angehört, 
die zuvor von der Spieler-Community ge-
wählt worden waren. Das 12er-Gremium 
bezog sich in seinem Entscheid auch di-
rekt auf den gesellschaftlichen Diskurs:

»In der Medienberichterstattung zu den 
tragischen Ereignissen in Erfurt wurde 
das Computerspiel ›Counter Strike‹ viel-
fach als unmittelbarer Auslöser für den 
Amoklauf des Schülers dargestellt. Viele 
dieser Berichte waren aus verständlichen 
Gründen sehr emotional gehalten. Die 
Darstellung des Spielinhaltes von ›Coun-
ter Strike‹ erfolgte in diesem Zusammen-
hang häufig einseitig und zum Teil auch 
nicht immer zutreffend. Die Mitglieder 
des Zwölfergremiums haben diese Be-
richterstattung im Bewusstsein der anste-
henden Entscheidung sehr aufmerksam 
verfolgt. Ein großer und wesentlicher Teil 
der Öffentlichkeit hatte sich seine Mei-
nung bereits gebildet. Alles dieses hat die 
Entscheidung gegen eine Indizierung von 
›Counter Strike‹ nicht einfacher gemacht.« 
(E 5116 vom 16.05.2002, S. 7)12 

Ein wesentliches Argument für die 
Nichtindizierung des Spiels war, dass der 
neuartige Multiplayer-Aspekt ein takti-
sches Vorgehen im Team inklusive um-
fassender Kommunikation erforderlich 
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Vergleich zur tatsächlichen Bedrohung 
stark übertrieben sind.

10	Diese galten fortan automatisch, also auch 
ohne Indizierung durch die BPjM, als 
schwer jugendgefährdend, wenn sie gemäß 
§ 15 Abs. 2 Nr. 3a besonders realistische, 
grausame und reißerische Darstellungen 
selbstzweckbehafteter Gewalt beinhalten, 
die das Geschehen beherrschen (sog. Kil-
lerspielverbot).

11	Die systematische Analyse von 214 Ent-
scheiden des 12er-Gremiums aus den Jah-
ren 1984 bis 2014 ging der zentralen Frage 
nach, wie sich die Spruchpraxis der Bun-
desprüfstelle gewandelt und welche Rolle 
dabei die gesellschaftliche Auseinander-
setzung zu Computerspielen gespielt hat 
(Neuerburg 2015).

12	Im Weiteren weist das 12er-Gremium da-
rauf hin, dass bei der Bundesprüfstelle 
zahlreiche Bitten von Spielern (»tausende 
von Mails und Unterschriftenaktionen«) 
um ein Absehen von der Indizierung ein-
gegangen seien, diese aber keinen Einfluss 
auf die Entscheidung gehabt hätten (ebd., 
S. 12)
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	 1	Hiermit sind nachfolgend begrifflich alle 
programmbasierten elektronischen Spiele 
für unterschiedliche Endgeräte (PCs, Kon-
solen etc.) gemeint, für die auch die Begrif-
fe »Videospiele«, »Games« oder »digitale 
Spiele« verwendet werden.

	 2	Mit dem am 1. April 2003 in Kraft getre-
tenen Jugendschutzgesetz (JuSchG), wur-
den die Regelungen des JÖSchG und GjS 
zu einem Gesetz zusammengeführt, das 
neben dem Jugendschutz im Bereich der 
Trägermedien auch die Arbeit der Bundes-
prüfstelle regelt.

	 3	So das Ergebnis einer systematischen 
Analyse aller bis Mitte 2015 im 3er- und 
12er-Gremium verhandelten Fälle (Hajok 
2015), die in einer aktuellen Detailanaly-
se um alle bis Ende 2016 vorgenommenen 
Erstindizierungen ergänzt wurden (Hajok 
2017).

	 4	Kein anderes Instrument des Jugendme-
dienschutzes in Deutschland war in der 
Vergangenheit so oft dem Zensurvorwurf 
ausgesetzt, wie die Indizierungen durch 
die Bundesprüfstelle. Tatsächlich lassen 
sie sich einerseits einer Nach- bzw. Repres-
sivzensur zuordnen, mit der die Distribu-
tion von Medien direkt beeinflusst wird. 
Andererseits können sie als indirekte Zen-
sur (miss-)verstanden werden, sofern die 
Produzenten und Anbieter aufgrund der 
zu erwartenden Restriktionen von vornhe-
rein von der Herstellung und Verbreitung 
bestimmter Inhalte absehen (Hajok & Mül-
ler 2016).

	 5	Schon zu Beginn der Forschung zu Com-
puterspielen wurde intensiv diskutiert, ob 
die Spiele aufgrund der ihnen immanen-
ten Interaktivität eine stärkere Wirkung 
entfalten können oder die noch sehr limi-
tierten Darstellungsmöglichkeiten eine 
solche Wirkung eher abmildern

	 6	Mittlerweile gilt die Debatte als ein »relic 
of the past«, als eine populistische und 
unsachliche Debatte, die weitgehend aus 
der Öffentlichkeit verschwunden ist. So 
wird (z.B. bei der Google-Suche) kaum 
noch der negativ konnotierte Begriff »Kil-
lerspiel« verwendet (Böhm 2015). 

	 7	In dem mit der regulierten Selbstregulie-
rung etablierten, eher liberalen Gover-
nance-System, finden sich so weiterhin 
Apologeten einer stärker hoheitlich ver-
ankerten Regulation. Sie fordern beispiels-
weise die Erweiterung der Befugnis einer 
Institution wie der BPjM oder gar die 
Schaffung einer zusätzlichen staatlichen 
Kontroll- und Prüfinstanz.

	 8	Moral oder Media Panics verlaufen in 
»Wellen«: Sie erreichen große mediale 
Aufmerksamkeit, verschwinden dann aber 
wieder, bevor sie erneut aufflammen, usw. 
(Goode & Ben-Yehuda 1994).

	 9	Goode und Ben-Yehuda liefern 1994 
eine ausführliche Systematisierung des 
ursprünglich von Jock Young 1971 ent-
wickelten und von Stanley Cohen 1972 
weiter konkretisierten Konzepts, indem 
sie Moral Panics als eine weit verbreitete 
Sorge oder Angst beschreiben, dass Feinde 
der Gesellschaft einige oder alle anderen 
bedrohen, obwohl die Befürchtungen im 
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